
Anlage zur Verpflichtungserklärung 
 

- Auszüge aus diversen Gesetzen und Rechtsvorschriften - 
 
 
§ 5 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) 
 
Datengeheimnis 

Den Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezogenen 
Daten haben, ist es untersagt, diese zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu verarbeiten oder zu offenbaren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
 
 
§ 28 NDSG 
 
Straftaten 

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,  

1.  unbefugt erhebt, speichert, verändert, löscht, übermittelt oder nutzt oder 

2.  durch Vortäuschung falscher Tatsachen ihre Weitergabe an sich oder andere veranlasst, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer nicht mehr bestimm-
baren Person mit anderen Informationen zusammenführt und dadurch die betroffene Person wieder bestimmbar 
macht. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
§ 29 NDSG 
 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,  

1.  entgegen § 5 zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck ver-
arbeitet oder offenbart oder 

2.  sich durch Vortäuschung falscher Tatsachen verschafft oder an sich oder andere übermitteln lässt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 
 
 
§ 97b des Strafgesetzbuchs (StGB) 
 
Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses 

(1) 1Handelt der Täter in den Fällen der §§ 94 bis 97 in der irrigen Annahme, das Staatsgeheimnis sei ein Geheimnis 
der in § 97a bezeichneten Art, so wird er, wenn  

1.  dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist, 

2.  er nicht in der Absicht handelt, dem vermeintlichen Verstoß entgegenzuwirken, oder 

3.  die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem Zweck ist,  
nach den bezeichneten Vorschriften bestraft. 2Die Tat ist in der Regel kein angemessenes Mittel, wenn der Täter nicht 
zuvor ein Mitglied des Bundestages um Abhilfe angerufen hat. 



 
(2) 1War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das Staatsgeheimnis dienstlich anvertraut oder 
zugänglich, so wird er auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger einen Dienstvorgesetzten, der Soldat 
einen Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe angerufen hat. 2Dies gilt für die für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten und für Personen, die im Sinne des § 353b Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß. 
 
 
§ 133 StGB 
 
Verwahrungsbruch 

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung befinden oder ihm oder 
einem anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der 
dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder 
anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Täter oder einem anderen amt-
lich in Verwahrung gegeben worden sind. 
 
(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
ten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
 
§ 201 StGB 
 
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1.  das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 

2.  eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 
 

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  

1.  das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät 
abhört oder 

2.  das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort 
eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

 
2Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines 
anderen zu beeinträchtigen. 3Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragen-
der öffentlicher Interessen gemacht wird. 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den öffentli-
chen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2). 
 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
 
(5) 1Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. 
2 § 74a ist anzuwenden 
 
 
§ 203 StGB 
 
Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis 
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder 



die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 

3.  Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer 
Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von 
einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

4a.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes, 

5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 

6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztli-
chen Verrechnungsstelle  

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1.  Amtsträger, 

2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses, 
sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft 
eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines 
Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher 
Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

 
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. 2Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung er-
fasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonsti-
gen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein fremdes Ge-
heimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher 
Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 
Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
 
(3) 1Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. 
2Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei 
ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. 3Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 
Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder 
aus dessen Nachlass erlangt hat. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffe-
nen unbefugt offenbart. 
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen 
zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
 



§ 204 StGB 
Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhal-
tung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 
§ 331 StGB 
 
Vorteilsannahme 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) 1Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen 
lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher geneh-
migt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 
 
 
§ 332 StGB 
 
Bestechlichkeit 

(1) 1Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorge-
nommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 3Der Versuch ist strafbar. 

(2) 1Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und 
dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft. 2In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt oder an-
nimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt 
hat,  

1.  bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

2.  soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen 
zu lassen. 

 
 
353b StGB 
 
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 

(1) 1Wer ein Geheimnis, das ihm als  

1.  Amtsträger, 

2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 

3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 



anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2Hat der Täter durch die Tat fahrläs-
sig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Ge-
heimhaltung er  

1.  auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Aus-
schüsse verpflichtet ist oder 

2.  von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht 
förmlich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) 1Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. 2Die Ermächtigung wird erteilt  

  

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans  

  
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem 

oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist, 

  b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1; 

 

  

2. von der obersten Bundesbehörde 

  

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei 
einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine sol-
che Stelle bekannt geworden ist, 

  
b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflich-

tet worden ist; 

   3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2. 
 
 
355 StGB 
 
Verletzung des Steuergeheimnisses 

(1) Wer unbefugt  

  

1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger bekannt geworden sind, oder  

  a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, 

  
b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer 

Steuerordnungswidrigkeit, 

  

c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschrie-
bene Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung ge-
troffenen Feststellungen 

bekannt geworden sind, oder 

  
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als Amtsträger in einem der in Nummer 1 genann-

ten Verfahren bekannt geworden ist, 

offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 



(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich  

1.  die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

2.  amtlich zugezogene Sachverständige und 

3.  die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts. 
 
(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. 2Bei Taten amtlich zugezogener 
Sachverständiger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt. 
 
 
§ 68 des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) 
 
Schweigepflicht 

(1) 1Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für den dienstlichen Verkehr 
und für die Mitteilung von Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen. 
 
(2) Der Beamte darf ohne vorherige Genehmigung über solche Angelegenheiten weder vor Gericht noch außerge-
richtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 
 
(3) Die gesetzlich begründete Pflicht des Beamten, Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten, bleibt unberührt. 
 
 
§ 3 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen 
oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses hinaus. 
 
(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in 
Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden 
den Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 
 
(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzei-
gen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 
Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beein-
trächtigen. 
 
(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu verpflichten, durch ärztli-
che Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage 
ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt han-
deln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
 
(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht auf 
Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 
 
 
§ 5 des Tarifvertrages für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVöD) 
 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten 

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbilden-
den. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzei-
gen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 



nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen des 
Ausbildenden zu beeinträchtigen. 
 
 
§ 9 des Niedersächsischen Personalvertretungsrechts (NPersVG) 
 
Schweigepflicht 

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, müssen 
über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen bewahren, soweit diese 
nicht offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
 
(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht für die Mitglieder der jeweils zuständigen Personalvertretungen untereinander 
sowie gegenüber der zuständigen Schwerbehindertenvertretung; sie entfällt ferner gegenüber den vorgesetzten 
Dienststellen, den bei ihnen gebildeten Stufenvertretungen nach diesem Gesetz und nach dem Neunten Buch des 
Sozialgesetzbuchs (SGB IX) sowie der Einigungsstelle, wenn diese Stellen von der Personalvertretung angerufen 
worden sind. 2 § 60 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
 
§ 25 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
 
Amtsverschwiegenheit 

(1) 1Wer in ehrenamtlicher Tätigkeit steht, hat auch nach ihrer Beendigung über die ihm hierbei bekannt gewordenen 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder ihrer Natur 
nach erforderlich ist, Verschwiegenheit gegen jedermann zu bewahren; von dieser Verpflichtung kann ihn keinerlei 
andere persönliche Bindung befreien. 2Er darf die Kenntnis von Angelegenheiten, über die er verschwiegen zu sein 
hat, nicht unbefugt verwerten. 3Er darf ohne Genehmigung des Rates über solche Angelegenheiten weder vor Gericht 
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 
 
(2) Wer diese Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, handelt ordnungswidrig, sofern die Tat nicht nach 
§ 203 Abs. 2 oder nach § 353b des Strafgesetzbuchs bestraft werden kann; § 24 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
 
 
§ 20 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) 
 
Amtsverschwiegenheit 

(1) 1Wer ehrenamtlich tätig ist, hat über die ihm hierbei bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch Gesetz oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder der Natur der Sache nach erforderlich ist, Verschwie-
genheit gegen jedermann zu wahren; dies gilt auch für die Zeit nach der Beendigung dieser Tätigkeit. 2Von dieser 
Verpflichtung kann ihn keine persönliche Bindung befreien. 3Er darf ohne Genehmigung über solche Angelegenheiten 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 4Die Genehmigung erteilt für Kreis-
tagsmitglieder der Kreistag; in Eilfällen kann sie der Kreisausschuss erteilen. 5Bei den übrigen ehrenamtlich Tätigen 
erteilt der Kreisausschuss die Genehmigung; er kann diese Zuständigkeit auf die Landrätin oder den Landrat übertra-
gen. 
 
(2) Wer diese Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, handelt ordnungswidrig, sofern die Tat nicht nach 
§ 203 Abs. 2 oder nach § 353b des Strafgesetzbuchs bestraft werden kann; § 19 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
 
 
§ 29 des Gesetzes über die Region Hannover 
 
Amtsverschwiegenheit 

(1) Wer ehrenamtlich tätig ist, hat über die ihm hierbei bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch Gesetz oder dienstliche Anordnung vorgeschrieben oder der Natur der Sache nach erforderlich ist, Verschwie-
genheit gegen jedermann zu wahren; dies gilt auch für die Zeit nach der Beendigung dieser Tätigkeit. Von dieser 
Verpflichtung kann ihn keine persönliche Bindung befreien. Er darf ohne Genehmigung über solche Angelegenheiten 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt für Mitglieder 
der Regionsversammlung diese; in Eilfällen kann sie der Regionsausschuss erteilen. Bei den übrigen ehrenamtlich 
Tätigen erteilt der Regionsausschuss die Genehmigung; er kann diese Zuständigkeit auf die Regionspräsidentin oder 
den Regionspräsidenten übertragen. 



 
(2) Wer diese Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, handelt ordnungswidrig, sofern die Tat nicht nach 
§ 203 Abs. 2 oder nach § 353b des Strafgesetzbuchs bestraft werden kann; § 28 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
 
 
Beschluss des Niedersächsischen Landesministeriums zur Schweigepflicht der Beamten, An-
gestellten und Arbeiter im Landesdienst vom 7. Februar 1984 
(Nds. MBl. S. 254, VORIS 20411 01 00 00 023): 
 
„Nach § 68 NBG hat der Beamte über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch gegenüber anderen mit der Sache nicht befassten Bediensteten. Für 
Angestellte, Arbeiter und Auszubildende wird die Pflicht zur Verschwiegenheit in dem für Beamte bestehenden Um-
fang angeordnet. 
 
Die schuldhafte Verletzung der Schweigepflicht durch Beamte ist ein Dienstvergehen, das nach den disziplinarrechtli-
chen Vorschriften verfolgt wird. Angestellte, Arbeiter und Auszubildende haben unter Umständen mit Entlassung zu 
rechnen. Alle Bediensteten, die die Schweigepflicht schuldhaft verletzen, haften für den dem Lande entstehenden 
Schaden. Die Verletzung der Schweigepflicht kann unter Umständen auch eine strafbare Handlung darstellen. 
 
Dieser Beschluss ist allen Bediensteten der Landesverwaltung gegen Namensunterschrift zur Kenntnis zu bringen. 
 
Der Beschluss vom 28.2.1961 (Nds. MBl. S. 174 - GültL MI 90/59) wird aufgehoben. 
 
 
Unterrichtung der von Sicherheitsüberprüfungen Betroffenen über ihr Widerspruchsrecht 
nach § 24 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. Abs. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes; 
Gem. RdErl. d. MI, d. StK u. d. übr. Min. vom 6. November 2001 
(Nds. MBl. S. 853, VORIS 20600 00 00 00 006): 
 
Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat die Aufgabe, die Einhaltung der zum Schutz der Betroffenen 
erlassenen Vorschriften über den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die öffentlichen Stellen des Landes 
zu kontrollieren. Nach § 24 Abs. 2 Satz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes haben die von Sicherheitsüberprüfungen 
Betroffenen das Recht, der Kontrolle ihrer personenbezogenen Daten in den Akten über die Sicherheitsüberprüfung 
durch die Kontrollinstitutionen im Einzelfall zu widersprechen. Auf diese Möglichkeit sind die Bediensteten in geeigne-
ter Weise hinzuweisen. Die von Sicherheitsüberprüfungen Betroffenen werden zu Beginn des Verfahrens von der die 
Überprüfung veranlassenden Dienststelle über ihr Widerspruchsrecht informiert.  
 
Ein etwaiger Widerspruch ist unmittelbar gegenüber der oder dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
Postfach 2 21, 
30002 Hannover, 
 
geltend zu machen. 
 
 
§ 24 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
 
Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kontrolliert bei den öffentlichen Stellen 
des Bundes die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz. 
 
(2) 1Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch auf  

1.  von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte personenbezogene Daten über den Inhalt und die näheren Umstän-
de des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs, und 

2.  personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheim-
nis nach § 30 der Abgabenordnung , unterliegen. 

2Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses des Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. 3Personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission nach § 15 des Artikel 10-
Gesetzes unterliegen, unterliegen nicht der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten, es sei denn, die Kommission 
ersucht den Bundesbeauftragten, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen 
oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten. 4Der Kontrolle durch den 



Bundesbeauftragten unterliegen auch nicht personenbezogene Daten in Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn 
der Betroffene der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten im Einzelfall gegenüber dem Bundesbeauftragten wider-
spricht. 

(3) Die Bundesgerichte unterliegen der Kontrolle des Bundesbeauftragten nur, soweit sie in Verwaltungsangelegen-
heiten tätig werden.  

(4) 1Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, den Bundesbeauftragten und seine Beauftragten bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 2Ihnen ist dabei insbesondere  

1.  Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und in die 
Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 1 stehen, 

2.  jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 
 

3Die in § 6 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 genannten Behörden gewähren die Unterstützung nur dem Bundesbeauftragten 
selbst und den von ihm schriftlich besonders Beauftragten. 4Satz 2 gilt für diese Behörden nicht, soweit die oberste 
Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährden würde. 
 
(5) 1Der Bundesbeauftragte teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der öffentlichen Stelle mit. 2Damit kann er Vorschläge 
zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten, verbinden. 3 § 25 bleibt unberührt.  
 
(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz in den Ländern zuständig sind. 


